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zn bestimmen. Cartier foderlVertagung semer Frage.
De. Gegenstand wird vertaget.

Esche r in Namen einer Commission/ zeigt an,
daß die fur den öffentlichen Unterricht vom Direktes
rium gestern gefederte öoc>-> Franken, eigentlich dazu
best-mmc seyen, einige össcnmche Erzichungsinstitute
für die Verlornen Zehnten einigermassen zu entschadi
gen, daher die Commission darauf antragt, diesem
Begehren zu Bezahlung einer so gerechten Schuld zu
entsprechen. Ju Ruksicht der gestern berührten Unters
sintzung von Gelehrten durch das Wissenschaftsminis
stect im, ist zu bemerken, daß diese einzig die Verkös
stigung des B. Professor Tralles in Paris angeht, der
auf den Aufruf der frankischen Republik von der hels

vêiischen Regierung dorthin gesandt wurde, um an
der Bestimmung der Maaße und Gewichte zu arbeiten,
und dessen ausgezeichnete Kenntnisse der helvetischen
Nation Ehre machen.

Cartier stimmt dem Antrag der Commission bei,
glaubt aber das Direktorium sollte bei jedem Geldbes
gehren die Vrrwendungsart der begehrten Summe ans
zeigen. Escher glaubt, ein solcher Auftrag an daS
Direktorium ware unserm Gesez über die Organisation
der Finauzm zuwider, indem durch dasselbe das Di-
rcktorium einzig verpflichtet ist, der Gesezgcbung auzus
zeigen, für welchen Zweig der öffentlichen Scaaisocrs
waltung die Summen verwendet werden sollen.

Der Antrag der Commission wird angenommen.
Statt des abwesenden B. Kühn wird Earlier

in die Holzunterstutzungscommission geordnet.

(O-e Fortsetzung folgt).

G r a u b ü n d t e u.

Schreiben der provisorischen Regierung Bund-
tens, m» das yervettsche Vollzteyuugs-
dirttcor.um.

Ehur, den 15. April l/yy.
Bürger Direktoren.

Euer so eb<n eingelangtes Schreiben vom iiten
dieß, hat uns mit innigster Freude erfüllt. So sieht
nun endlich unser theures Vaterland seine immerhin ge-
nährte Wunsche gewahrt! Herrschsucht, Unterdrückung
und V rralherei hatten ftive eine zeitlang gehemmt.
Die grosse, zur Befreiung der Volker und Herstellung
der Menschenrechte von der Vorsehung auserlesene
Natiou, warf ihr Auge aus uns; der unüberwindliche
Held Massena übernahm die Ausführung ihres Wils
lens, und schnell waren wir frei. Dündrens Volk
konnte wieder seine Stimme unbedenklich erheben, und
das erste was es that, war sein Verlangen zu änsseru,
mit der mächtigen helvetischen Republik vereinigt zu

werden, und es ward erhört. Es gehet nun von dem
ihm nahe gewesenen Untergang zur Freiheit und Sichers
heit über, zur ewigen Freiheit und Sicherheit im uns
auflöslich geknüpften Bunde, mit ihren ältesten und
getreuesten, und bisdahin nicht sv engvereinten Buns
besgenosse».

Euch, Bürger Direktoren, und den repräfentirens
den Rathen der helvetischen Nation, sind wir nicht nur
für dieß herzerfreuliche Ereigmß selbst, sondern auch
fur den lauten Beifall, der sich bei der darüber ges
pflogenen Berathung ausgezeichnet, den ànnsten Dank
schuldig, und wir eilen, solchen mit der empfindlichsten
Rührung in euerm Schooße niederzulegen. Wir er5
warten eure Commissarien mit Sehnsucht, uin der
Vereinigung, deren wir gewürdigt worden, ihre volls
standige Richtung zu geben; inzwischen wir unsern
lieben Landsleutcn von dem glüklichen Erfolg unsers
an euch in Erfüllung ihres Willens erlassenen Ansiiu!
nens schleunige Rechenschaft geben, und nicht zweifeln,
selbe werden diese tröstliche Nachricht mit der näms
lichen Seelenwonne von uns empfangen, wie wir von
ruch, und mit Ungeduld dem Augenbük der Umarmung
ihrer helvetischen Brüder entgegen sehen.

Genehmiget, Bürger Direktoren, unsern achtungs--
vollen Gruß.

Unterzeichnet: Sprecher, Präsident.

Für die provisorische Landesregierung, d. Gen. Scki>

Otto.

Die provisorische Lande5regieruug au das
gesamte rhätlscke Volk.

Bürger! Liebe Brüder!
Als vormals der fränkische Resident, B. Florent

Gui ot, der wahre Freund Bundtens — als mehrere
wohlgesinnte und vorsichtige Landsleute, durchglühet
von Vaterlandsliebe, und für dessen Freiheit und Un-
abhängigkett ängstlich besorget, Euch schriftlich und
mündlich wiederholt sagten: „ Es zeige sich im Lande
eine Faktion, die damit umgehe, das Land in fremde
Hände zu spielen, und um dieses zu erwecken, allerlei
grundfalsche Gerüchte verbreite, Bestechungen und se bst
Schreckensmittel brauche! " konntet ihr Euch von die-
ser Wahrheit nicht überzeugen, und ließet Euch vorzu
zu Entschlüssen verleiten, tue diesen Ucbclgesinnten freie
Hände verschafften, ihre verderblichen Absichten durch-
zusetzen. Wir wollen Euch dicßfalls keine Vorwürfe
machen; wir wissen, daß Ihr hintcrgangen, verführt
worden. Wir halten es aber dermalen, da die vcr-
verblichen Plane dieser berüchtigten Landesverräthcc
nun aufgcdekc vor uns liegen, für unsere unumgang-
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